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gen Quellenwert wird man ihr nicht beimessen?) mag der Mo­

narch im herzen Roderich viaz gegrollt haben, fest steht jeden­

falls: obgleich das fimt des Bannerträgers in andere Hände kam2), 

hatte der Cid am Hofe einen ehrenvollen platz, im königsgericht 

zeigte er seine ungewöhnliche Nechtskenntnis ak Richter und für 

seine Güter erhielt er ein „Colo “-Privileg, das ungefähr der 

fränkischen Immunität entspricht?) Vor allem: AlfonS verschaffte 

ihm eine höchst vornehme heirat, er vermählte ihn mit einer Zrau 

königlichen Blutes, der Urenkelin Rlfons V. aus der ehemaligen 

Dynastie von Leon und Base KlfonS VI., Jimena Viaz, Gräfin von 

Gviedo.q zweifellos war der Ronig ehrlich bemüht, den Cid für 

sich zu gewinnen; daS gebot ihm schon sein eigener Vorteil, er 

konnte so am ehesten hoffen, die kastilische Opposition, die zu der 

leonesischen Herrschaft scheel blickte, zum schweigen zu bringen.

Alles spricht also dafür: Mfons hatte schwerwiegende Gründe, 

als er mit dem Cid brach. Betrachten wir die konkreten finlässe. 

Im Jahre 1081 befand sich der König auf einem Zeldzug in dem 

Tributärreich Toledo, um den von seinen aufständischen Unter­

tanen vertriebenen Zultan Klkadir wieder einzusetzen, während 

der Ritter von vioar krank zu Hause lag. In dieser Zeit stürmten 

die Namen die Grenzvefte Gormaz am vuero, wobei ihnen 

einige Leute zufiel. Roderich, inzwischen wohl genesen, unter­

nahm zur Rache einen großen plünderungSzug ins Reich von 

Toledo, machte gewaltige Leute und soll Tausende von männern 

und Zrauen als Lklaven hinweggeführt haben. Der König nahm

) EdL. 217. 221. 7Z7f. Menéndez hält den Eid für historisch, nicht 

aber den Zorn des Königs.
7) Kurze Zeit wurde Garcia Grdönez, der Hauptwidersacher des Cid 

am Hofe, königlicher Alfierez. Fr. Lallcolt, The Cid aS Wort) records him 

(Hispania l7, 19Z4) 44f. behauptet, G. D. habe das Rml schon vor Ent­
thronung Älfonsens in Leon inne gehabt und sei dem König während seines 

EM treu geblieben, so daß er nach dessen abermaligem Regierungsantritt 

natürlich in seiner Stellung bleiben mußte. L. gibt in seinem kurzen Aufsatz 

keine Lelege. Das Material, das EdC. 739 ff. über die Familie deS G. V. 
und seine Person ausbreitet, bestätigt diese Aufstellung nicht.

(kdL. 862. 24b. vgl. über span. Immunität im allgemeinen: Ll. 5an­
chez Rlbornoz, La potestad real y los senorios en Rsturias, Leon y 

Laftilla, sigloS VHI al XIII (Revista be Rrchioos Z. Lpoca S1, 1914, 

2b4fi.).
EdL. 2S5 und die genealog. Tafel zu 719.


